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Beschlussvorlage  

  

 
 

Drucksachen-Nr. 26-31/V/0015 
 
Fachbereich Innere Verwaltung 
 
 

Friedberg, den 08.04.2026 
 

 
Beratungsfolge Beratungsaktion 
Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung 

 
 
Titel: 

Änderung der Hauptsatzung 
b.) Erhöhung oder Herabsetzung der Zahl der ehrenamtlichen Stadträte 
 
Beschlussentwurf: 

Wird ggf. in der Sitzung erarbeitet und formuliert! 
 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Nach der Beschlussfassung über die Gültigkeit der Wahlen könnten nun jetzt wieder Beschlüsse über die 
Änderung der Hauptsatzung erfolgen. 
Beispielsweise könnte die Anzahl der ehrenamtlichen Stadträte erhöht oder herabgesetzt werden. 
 
Die Hauptsatzung wurde zuletzt, im Rahmen der HGO-Novellierung am 11.09.2025 geändert.  
Die Anzahl der ehrenamtlichen Stadträte ist im § 4 Abs. 2, Satz 3 aufgeführt. 
 
Eine Herabsetzung ist allerdings gem. § 44 Abs. 2 Satz 5 HGO lediglich innerhalb von sechs Monaten nach 
Beginn der Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung, also bis zum 30.09.2026 zulässig. 
 
Die derzeit gültige Hauptsatzung ist informativ anliegend beigefügt. 
 
Sollte eine Änderung der Hauptsatzung beschlossen werden, so wird diese Änderung erst nach der Veröffent-
lichung wirksam! 
D. h. die ehrenamtlichen Stadträte könnten erst in der darauffolgenden Sitzung gewählt werden. 
 
Die Änderung der Hauptsatzung bedarf gem. § 6 Abs. 2, Satz 1 HGO der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der 
Stadtverordneten, sprich 23! 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
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Finanzielle Auswirkungen: ☒ JA ☐ NEIN 
Haushaltsjahr  ☒ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt 
Produkt  Kostenstelle  
Investitionsnummer  Sachkonto  
Einnahme oder 
Ertrag € Ausgabe oder 

Aufwendung € 

Die Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ JA ☐ NEIN 
Überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen (§100 HGO) 
Deckungsvorschlag Friedberg (Hessen), den 
Haushaltsjahr  
Kostenstelle  
Sachkonto  
Produkt  

 

Investitionsnummer  (Unterschrift FB Finanzen) 
 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Hauptsatzung - Stand 15.09.2025 
 
 
 
 
 

Kjetil Dahlhaus   Heiko Bullmann 
Bürgermeister   Fachbereichsleitung 

 




